
Bekanntmachung des Landkreises Stendal zur Bildung des Jugendhilfeausschusses  

in der Legislatur 2024 – 2029 

 

Auf der Grundlage des § 5 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG- 

LSA) GVBl. LSA Nr. 16 /2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.Januar 2023, GVBl. 

LSA S. 2, i.V.m. § 3 Abs.2 der Satzung des Jugendamtes des Landkreises Stendal in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 05.März 2024 gehören dem Jugendhilfeausschuss 10 stimmberechtigte 

Mitglieder an.  

Davon beträgt die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, die die im Bereich des Jugendamtes 

wirkenden und gleichzeitig anerkannten freien Träger der Jugendhilfe vertreten, vier Mitglieder. 

Von diesen 4 Sitzen soll ein Sitz an einen Träger der freien Jugendhilfe, der im Bereich der 

Jugendarbeit tätig ist, vergeben werden 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses einschließlich der Stellvertreter 

werden voraussichtlich am 15.08.2024 vom Kreistag gewählt. 

Im Rahmen der Vorbereitung dieser Wahl haben die im Landkreis Stendal wirkenden anerkannten 

freien Träger der Jugendhilfe die Möglichkeit, Wahlvorschläge zu unterbreiten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass dem Jugendhilfeausschuss auch angehören kann, wer zum Zeitpunkt 

der Wahl als Mitglied das 16. Lebensjahr vollendet und seinen Wohnsitz, Dienstort oder Arbeitsort im 

Zuständigkeitsbereich des Landkreises Stendal hat (§ 4 Abs.1 Satzung Jugendamt) 

Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, die Interesse an einer Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss 

haben, werden gebeten bis zum  

     31.07.2024  

den entsprechenden Wahlvorschlag – einschließlich des Stellvertreters/der Stellvertreterin – zu 

übermitteln. Bitte verwenden Sie hierzu das unten anliegende Formblatt.  

Der Wahlvorschlag ist – unbedingt termingerecht-  an folgende Adresse zu senden: 

Landkreis Stendal 
Büro Landrat 
Hospitalstraße 1-2 
39576 Hansestadt Stendal 
 

 

   

Patrick Puhlmann 

 

 



Absender 

 

 

Wahlvorschlag zur Bildung des Jugendhilfeausschusses in der Legislatur 2024-2029 

1. Tätigkeitsschwerpunkt Träger der Jugendhilfe im Landkreis Stendal  

(*bitte einen Schwerpunkt ankreuzen) 

 

Jugendhilfe (Leistungen der Jugendhilfe 
außer Kinder-und Jugendarbeit) 
 

 

Jugendhilfe (Kinder-und Jugendarbeit) 
 

 

 

2. Wahlvorschlag Mitglied  

Name Vorname  Geb.am Wohnort 

    

 

Tätigkeit/Funktion beim Träger  Dienst-/Arbeitsort 

  

 

Anschrift, über die die Ladung im Falle einer Wahl erfolgen soll (dienstlich oder privat) 

 

 

3. Wahlvorschlag Stellvertreter  

Name Vorname  Geb.am Wohnort 

    

 

Tätigkeit/Funktion beim Träger  Dienst-/Arbeitsort 

  

 

Anschrift, über die die Ladung im Falle einer Wahl erfolgen soll (dienstlich oder privat) 

 

 

Datum:                                                                                             Unterschrift Träger: 


